Bundesministerium fiir Umwelt,[]
Naturschutz und Reaktotsicherheit’] Stand: 07. Dezember 2006
- Referat WA II3 -

Begriindung zur
Ersten Verordnung zur Anderung der Kostenverordnung zum Elektro- und Elekt-
ronikgerategesetz
Vom

A. Allgemeiner Teil

1.Ausgangslage, Zielsetzung und Erméachtigungsgrundlage

Das Elektro- und Elektronikgerategesetz, das die EG-Richtlinien 2002/96/EG Uber Elektro-
und Elektronik-Altgerate und 2002/95/EG zur Beschrankung der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten umsetzt, sieht in § 22 Abs. 1 die Erhe-
bung kostendeckender Gebilihren und Auslagen flir Amtshandlungen der nach § 16 ElektroG
zustandigen Behdrde (Umweltbundesamt) vor.

§ 17 ElektroG enthalt die Erméchtigung, die von den Herstellern nach § 6 Abs.1 ElektroG zu
grindende Gemeinsame Stelle mit den hoheitlichen Aufgaben der zustandigen Behdrde zu
beleihen und dieser die Befugnis zu Ubertragen, fiir ihre Tatigkeiten Geblihren und Auslagen
zu erheben. Von dieser Moglichkeit hat das Umweltbundesamt mit Beleihungsbescheid vom
6. Juli 2005 Gebrauch gemacht und seine diesbeziigliche Zusténdigkeit auf die Stiftung E-

lektro-Altgerate-Register (ibertragen.

In § 22 Abs. 2 ElektroG wird das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit ermachtigt, durch Rechtsverordnung die gebtihrenpflichtigen Tatbestdnde, die Hohe
der Geblihren und die Auslagen zu bestimmen und dabei feste Satze und Rahmensatze vor-

zusehen. Die Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates.

Von dieser Ermachtigung machte das Bundesumweltministerium erstmalig 2005 Gebrauch
und erlieB auf Basis der damals verfligbaren Daten und Prognosen die ElektroGKostV vom 6.
Juli 2005 (BGBI.1 S. 2020). Da die weitere Entwicklung des Marktes und der Akzeptanz bei
den betroffenen Herstellern zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Jahre hinaus verlasslich ab-
geschatzt werden konnte, wurde in die Begriindung der KostV 2005 ein Passus aufgenom-
men, nach dem die Geblihren bereits nach einer ersten Praxisphase zum 31. Dezember 2006

und in der Folge regelmaBig Uberpriift und gegebenenfalls angepasst werden sollen.


grabner
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
- Referat WA II3 -


Mit der nun vorliegenden ersten Anderungsverordnung der ElektroGKostV wird den inzwi-
schen gewonnenen Erfahrungen Rechnung getragen und die Kostendeckung und Verhalt-
nismaBigkeit der Geblihren auch 2007 gewahrleistet. Eine Geblihrenabdeckung erfolgt aus-
schlieBlich in dem Umfang, wie es zum Ausgleich der bei der beliehenen Behdrde im Rahmen
der Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben entstehenden Kosten erforderlich ist. Die nach
§ 17 ElektroG beliehene Gemeinsame Stelle der Hersteller, die Stiftung EAR, soll sich insofern
weiter Uber kostendeckende Gebiihren und Auslagen finanzieren kénnen. Dabei sollen dieje-
nigen, die die betreffenden Amtshandlungen in Anspruch nehmen, die entsprechenden Kos-

ten ausgleichen.

Um zu gewahrleisten, dass die Gebiihren auch bei einer von den Erkenntnissen der Anfangs-
phase moglicherweise variierenden Zahl von Beteiligten und Vorgangen kostendeckend
bleibt, werden die Geblihren unter Berlicksichtigung der sich dann auf einen kompletten Jah-
reszeitraum erstreckenden Erfahrungswerte zum 31. Dezember 2007 und in der Folge re-

gelmaBig Uberpriift und gegebenenfalls angepasst.

2. Alternativen

Keine

3. Kosten- und Preiswirkungen

a. Finanzielle Auswirkungen auf die 6ffentlichen Haushalte

Fiir den Bund werden durch die Anderung der ElektroGKostV keine Kosten entstehen. Kos-
ten, die nach der Beleihung der Gemeinsamen Stelle der Hersteller beim Bund im Rahmen
der Wahrnehmung der Rechts- und Fachaufsicht des Umweltbundesamtes als beleihende
Stelle Uber die Beliehene anfallen, kénnen weiter Gber die Gebiihren ausgeglichen werden,

so dass dem Bund letztlich keine Kosten entstehen.

Fiir die Lénder und die Kommunen entstehen durch die Anderung der Kostenverordnung

keine Kosten.

b. Wirtschaftsbeteliligte

Die Gebuhren kdnnen generell gesenkt werden, in einigen flir die Hersteller besonders be-
deutsamen Bereichen sogar erheblich, so dass flir die Wirtschaftsbeteiligten eine Kostenre-
duzierung entsteht.



Sonstige Preiswirkungen sind nicht zu erwarten.

c. Verbraucherpreisniveau

Ob und in welchem MaBe eine Uberwalzung der Gebiihren in die Verbraucherpreise erfolgt,
ist von einer Reihe von Einflussfaktoren abhdngig, u.a. von der Wettbewerbsintensitat auf
den jeweiligen Markten. Eine Kostenliberwalzung ist insofern nicht auszuschlieBen. Allerdings
sind die insgesamt entstehenden Kosten durch die Gebilihren verglichen mit der gesamten
Wertschdpfung der Unternehmen so gering, dass eine mdgliche Uberwélzung der Gebiihren
fur das gesamtwirtschaftliche Preisniveau zu vernachlassigen ist. Daher wird sich auch eine
geringfligige Reduzierung der Gebiihren voraussichtlich nicht auf das gesamtwirtschaftliche

Preisniveau auswirken.

B. Besonderer Teil:

Zu § 1 Absatz 1.

Die Nummerierung des Anhangs in Satz 2 wird notwendig, weil ein weiterer Anhang (zu § 2
Abs. 2) hinzukommt. In einem neuen Satz 3 wird nunmehr klargestellt, dass die Geblihren
zuzlglich der gesetzlichen Umsatzsteuer erhoben werden, soweit die entsprechenden Amts-
handlungen der Umsatzsteuer unterliegen. Dies ist bei der Geblihrenerhebung durch die be-
liehene Stiftung EAR durchgangig der Fall.

Zu § 2 Absatz 1:

§ 2 enthdlt nunmehr insgesamt eine differenziertere Regelung flr den Erlass und die Erma-
Bigung von Registrierungsgebiihren aus Billigkeitsgriinden.

In § 2 Absatz 1 Satz 1 wird nunmehr klargestellt, dass flir eine ErmaBigung bzw. einen Er-
lass der Registrierungsgebiihren ein Antrag erforderlich ist. Die im Zusammenhang mit der
KostenermaBigung aus Billigkeitsgriinden zu priifenden Kriterien ergeben sich nicht bereits
aus dem Registrierungsantrag. Daher ist die Vorlage zusatzlicher Informationen durch den
Hersteller erforderlich. Eine Priifung jedes einzelnen Registrierungsantrags auf Vorliegen ei-
nes Hartefalls und die Anforderung der entsprechenden Unterlagen von Amts wegen ware im
Hinblick auf die Zahl der Registrierungsvorgange unrealistisch. Es ist Herstellern durchaus
zuzumuten, von der Verglinstigung des § 2 ElektroGKostV aktiv durch Antragstellung

Gebrauch zu machen.
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Die bislang mit den Antragen zur Reduzierung bzw. zum Erlass der Registrierungskosten aus
Billigkeitsgriinden gewonnenen Erfahrungen zeigen, dass diese Antrage in den meisten Fal-
len ohne Angabe einer Begriindung gestellt wurden und auch trotz konkreter Aufforderung
und Hinweis der Behérde auf beizufligende Unterlagen keine Begriindungen nachgeliefert
wurden. Diese Antragspraxis flihrte bei der zusténdigen Behdrde zu einem erheblichen Prif-
und Arbeitsaufwand. Daher wird in § 2 Absatz 1 Satz 2 jetzt eine Bestimmung aufgenom-
men, die klarstellt, dass der Antrag Angaben zu allen vier in Absatz 1 Satz 1 genannten Ent-

scheidungskriterien enthalten muss.

Zu § 2 Absatz 2:

Neben dem Antrag auf Reduzierung der gesamten Registrierungsgebiihren kann der Herstel-
ler auch einen vereinfachten Antrag auf Erlass der Geblihren nach Nummer 1.04a bis 1.04f
des Geblhrenverzeichnisses stellen, wenn er darlegen kann, dass die von ihm in einem Jahr
in Verkehr gebrachte Gerdtemenge die im neuen Anhang 2 genannten Schwellenwerte nicht
Uberschreitet. Damit wird dem Hersteller eine Méglichkeit geboten sich in einem vereinfach-
ten Verfahren zumindest von den im Vergleich zu den Ubrigen Registrierungskosten erheblich
héheren Gebihren flir Garantiepriifung bzw. Glaubhaftmachung zu befreien, wenn die Er-
hebung der vollen Gebiihr im Hinblick auf die von ihm in Verkehr gebrachte Menge unver-
haltnismaBig erscheint. Die Ubrigen Registrierungsgebiihren sind in diesem Fall voll zu zah-
len. Ein ErmaBigungsantrag nach Absatz 1 ist dadurch nicht ausgeschlossen, flir diesen muss
dann jedoch zu allen vier der in Absatz 1 genannten Kriterien und nicht nur zur jahrlich in

Verkehr gebrachten Menge vorgetragen werden.

Zu § 2 Absatz 3:

Die Bestimmungen im neuen Absatz 3 sollen einen Missbrauch der ErmaBigungsmdglichkeit
ausschlieBen. Der ErmaBigungsbescheid ist zwingend unter der auflésenden Bedingung zu
erteilen, dass die Voraussetzungen flir die ErmaBigung nicht binnen eines Jahres nach An-
tragstellung durch Anderung der jeweils registrierten Gerategrundmenge wegfallen. Bei einer
Anderung der registrierten Gerdtegrundmenge (z.B. als neue Stammregistrierung nach
Nummer 1.01 oder Mengenaktualisierung nach Nummer 1.03) innerhalb eines Jahres nach
Beantragung der GeblihrenermaBigung ist darauf zu achten, ob die Voraussetzungen fiir die
damalige GebilihrenermaBigung auch unter Beriicksichtigung der insgesamt im Jahr regist-
rierten Menge vorliegen und der Bescheid aufrechterhalten werden kann. MaBgeblich fiir die
Uberpriifung sind die nach § 13 Abs. 1 ElektroG zu meldenden Mengen. Kommt der Herstel-

ler seiner Meldepflicht nicht nach, so ist die volle Registrierungsgebtihr zu zahlen.
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Dadurch wird verhindert, dass sich ein Hersteller innerhalb eines Jahres sukzessive mit klei-
nen Teilmengen der entsprechenden Gerateart registrieren lasst und fir die Teilmengen je-

weils eine (mit Blick auf die Jahresmenge ungerechtfertigte) GebiihrenermaBigung erhalt.

Zu § 4:
Die Nummerierung des Anhangs wurde durch die Anfligung eines weiteren Anhangs

erforderlich.

Zu Anhang 1 (Gebiihrenverzeichnis):

Die Anzahl der Registrierungen und der Riicklauf der Altgerdte sind im laufenden Kalender-
jahr gestiegen und héher als erwartet. Die Zahl der gebiihrenpflichtigen Amtshandlungen
Ubertrifft daher in einigen Bereichen die seinerzeitige Prognose. Gleichzeitig ergab sich eine
unerwartete Haufung bei besonders arbeitsaufwendigen Tatigkeiten, so dass den Gebiihren-
einnahmen 2006 entsprechende Gesamtkosten gegentiber stehen werden. Insgesamt ist das
Zusammenspiel zwischen Herstellern und der zustandigen Behdrde weitgehend einge-

schwungen.

Zum September 2006 wurden die Gesamtkosten anhand der gewonnenen Erkenntnisse wie
in der Begriindung zur ElektroGKostV 2005, S.7, vorgesehen hochgerechnet und die Gebiih-

rensatze auf dieser Basis Uberprift und angepasst.

Hierbei ergab sich, dass die von der beliehenen Gemeinsamen Stelle der Hersteller, der Stif-
tung EAR, ermittelten Gesamtkosten insbesondere aufgrund zusatzlicher Kosten fiir Software
und einer an die steigende und dauerhaft héhere Zahl von Vorgéngen anzupassenden hdhe-
ren Mitarbeiterzahl im Jahr 2007 ca. 9,6 Mio Euro betragen werden. Zudem entwickelte sich
die Verteilung der Vorgange auf die einzelnen Gebihrentatbestande in manchen Bereichen
anders als vor in Kraft treten des ElektroG prognostiziert. Die Gesamtkosten konnten nur
durch weitestgehenden Einsatz elektronischer Hilfsmittel flir Beantragung, Meldungsiiber-
mittlung oder Versand von Anordnungen so niedrig gehalten werden.

Insgesamt werden die Geblihreneinnahmen fiir 2006 kostendeckend sein. Fiir 2007 wiirde
sich bei gleich bleibender Gebiihrenhéhe jedoch eine Uberdeckung ergeben. Daher wurden
die Gebiihren auf der Grundlage der variierten Zahl von Beteiligten und Vorgangen entspre-
chend dem Aquivalenzprinzip und unter Beriicksichtigung des verfassungsméBigen Grundsat-

zes der VerhaltnismaBigkeit und der Kostendeckung Uberpriift.
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An der teilweisen Ansetzung pauschalierter Gebtihren- die sich unter dem Gesichtspunkt der
Minimierung des Verwaltungsaufwands im Interesse der Hersteller bewahrt hat- wurde fest-

gehalten.

Insgesamt konnten die Gebiihren in fast allen Bereichen um mindestens jeweils 5 Euro ge-
senkt werden.
In den fir die Hersteller besonders relevanten Geblihrentatbestanden der Nummern 1.04a

und 1.04b und 1.04d konnte eine erhebliche Absenkung der Gebiihren erreicht werden.

Im Einzelnen:

Gebiihr nach Nummer 1.04 a

Diese Gebiihr konnte nach der Uberpriifung deutlich gesenkt werden. In der Folge tausender
von Priifungs- wie auch Beratungsvorgangen sowie der Veréffentlichung von Vorschlagen fiir
einfachere Garantiemodelle durch die Gemeinsame Stelle konnte der Priifungsaufwand im
Durchschnitt gegenliber der Anfangsphase deutlich reduziert werden.

Gebiihr nach Nummer 1.04b

Auch die Geblihr fir die Vollpriifung einer Garantie basierend auf einem vorab durch die
Gemeinsame Stelle gepriiften Herstellergarantiesystem konnte drastisch gesenkt werden.

Im Zuge der Priifung des Herstellergarantiesystems werden mittlerweile mit der Gemeinsa-
men Stelle zur Arbeitserleichterung bestimmte Kommunikationsstandards vereinbart, so dass
die Priifung der Garantie im Einzelfall inzwischen deutlich weniger aufwandig ist als seiner-
zeit vor Bestehen solcher Herstellersysteme angenommen. Deshalb konnte die Gebiihr sogar
noch weiter reduziert werden als die Geblihr zur Priifung der herstellerindividuellen Garantie
nach Zziff. 1.04a.

Gebiihr nach Nummer 1.04d
Entsprechend der generell starkeren Gebiihrenentlastung im Bereich der Garantieprifung
konnte auch der Gebiihrentatbestand 1.04d, die Anderung oder jahrliche Aktualisierung der

nach Nummern 1.04a, 1.04b und 1.04c nachgewiesenen Garantie, deutlich gesenkt werden.

Neue Gebiihr: Nummer 1.04f
In das Gebiihrenverzeichnis wurde als weiterer Geblihrentatbestand die Ziffer 1.04f ,,Priifung
der Glaubhaftmachung®™ aufgenommen. Es hat sich gezeigt, dass die Priifung der Glaubhaft-

machung nach § 6 Abs. 2 Satz 3 ElektroG bei B2B-Geraten deutlich arbeitsaufwendiger ist als
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prognostiziert. Zur Klérung der B2B-Eigenschaft ist hier oftmals seitens der Behorde eine
einem Sachverstandigen oder Gutachter vergleichbare Tatigkeit zu leisten. Daher ist nun-
mehr auch bei B2B-Geraten zusatzlich zur Gebiihr der Stammregistrierung eine weitere Ge-
bihr fur die Prifung der nach § 6 Abs. 2 Satz 3 ElektroG alternativ zur Garantie vorzulegen-
den Glaubhaftmachung zu erheben. Damit wird zugleich die Registrierung der Hersteller von

B2C und B2B-Geraten von der Gebiihrensystematik her angeglichen.

Zu Anhang 2:

Um dem unterschiedlichen Gewicht der Elektrogerdte Rechnung zu tragen, werden die Gera-
te in Anhang 2 zu § 2 Abs. 2 in unterschiedliche Gewichtsklassen mit unterschiedlichen
Schwellenwerten eingeteilt. Dabei kann die Einteilung der Gerate in die jeweilige Gerateklas-
se aufgrund der Vielzahl der unterschiedlichen Gerate und der rasanten Fort- und Neuent-
wicklung der Gerate in dieser Sparte nur beispielhaft erfolgen und gibt einen hinreichend
genauen Anhaltspunkt flir die Einordnung nicht explizit erfasster Gerate. Nach derzeitigem
Erkenntnisstand wird diese Privilegierung rund 5 % der Registrierungsvorgange betreffen.



	E n t w u r f Begründung zur Ersten Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz
	A. Allgemeiner Teil
	B. Besonderer Teil:
	Zu Anhang 1 (Gebührenverzeichnis):
	Zu Anhang 2:



